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Tarifsenkung der Binnenverkehre im Gebiet des VVS 
 - Bericht zum HH-Antrag CDU-Kreistagsfraktion vom 15.11.2019  
 
Anlage 1: HH-Antrag CDU vom 15.11.2019 
Anlage 2: Beispielrelationen im Landkreis Böblingen 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Umwelt- und Verkehrsausschuss 11.05.2020 
zur Kenntnisnahme    öffentlich 
 
 
II. Bericht 
 
Am 15.11.2019 stellte die CDU-Kreistagsfraktion einen Haushalts-Antrag 
(s. Anlage 1), der darauf abzielt Herrn Landrat Bernhard als Mitglied des Auf-
sichtsrates des VVS zu beauftragen, sich für eine Tarifsenkung der Binnen-
verkehre im Gebiet des VVS einzusetzen.  
Der Antrag wurde damit begründet, dass die Fahrten nach Stuttgart und zum 
Landesflughafen günstiger geworden sind, jedoch die Fahrtkosten auf einzel-
nen Verbindungen innerhalb des Landkreises Böblingen nicht grundsätzlich 
gesenkt wurden. 
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1. Tarifzonenreform ab 01.04.2019 

Mit der Tarifzonenreform (TZR) zum 01.04.2019 ist die größte Reform seit der Gründung 
des VVS gelungen. Im Entscheidungsprozess über die Reform wurden verschiedene Mo-
delle untersucht. Bei der Entscheidungsfindung wurden die Gremien der Landkreise betei-
ligt (s. KT-DrS. 081/2018 und 120/2018 bzw. Klausurtagung des Kreistages am 
08.05.2018). 
  
Mit dem Ziel der Vereinfachung des Tarifs durch eine Reduzierung der Tarifzonen hat man 
sich auf das Modell „Stuttgart eine Zone für alle“ geeinigt. Dieses Modell entsprach dem 
Wunsch der Gremien sowohl die Verbindungen in Richtung Stuttgart, als auch die Verbin-
dungen innerhalb des Landkreises Böblingen attraktiver zu machen. 
 
Aus 52 VVS-Zonen wurden fünf Ringzonen. Dabei bildet die Landeshauptstadt Stuttgart nur 
noch eine Zone. Im Landkreis Böblingen gibt es nur noch drei statt neun Zonen.  
 
Vorteile der Tarifzonenreform: 

 Ein- und Auspendler in den bzw. aus dem besonders belasteten Stuttgarter Talkes-
sel sparen eine Zone ein. Damit wurde der Preis für diese Fahrgäste deutlich ge-
senkt und ein starker Anreiz zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr ge-
setzt.  
 

 Durch die Bildung der Stuttgarter Einheitszone profitieren alle Einpendler aus den 
Landkreisen ins Zentrum von Stuttgart, indem sie mindestens eine Zone sparen. Ins-
besondere lange Fahrten aus den Randgebieten der Verbundlandkreise in den Stutt-
garter Talkessel, für die vorher sieben Zonen durchfahren wurden, wurden spürbar 
günstiger, da hierfür nur noch fünf Zonen notwendig sind. Die Ersparnis bei diesen 
Fahrten liegt bei rund 25 %. Durch den Wegfall der Sektorengrenzen wurden aber 
auch tangentiale Verbindungen zum Teil erheblich günstiger (z. B. Fahrten mit der 
S60 Böblingen – Leonberg vorher vier Zonen, heute nur noch zwei Zonen). 

 

 In den Außenringen wurden die sogenannten Sektorengrenzen abgeschafft. Gleich-
zeitig wurden der frühere 60er- und 70er-Ring in den Verbundlandkreisen zusam-
mengefasst. Damit wurde die Zahl der Tarifzonen deutlich reduziert und das Tarifsys-
tem radikal vereinfacht.  

 

 Anstelle von bis zu 15 Tarifzonen pro Landkreis sorgt die TZR dafür, dass pro Land-
kreis nur noch max. vier Zonen gelöst werden müssen. Der gesamte Landkreis Böb-
lingen umfasst jetzt sogar nur noch drei Zonen. 

 
Alle Aspekte der TZR bringen den Fahrgästen aus dem Landkreis Böblingen je nach ge-
wählter Verbindung deutliche Vorteile. Da sich der Fahrpreis grundsätzlich nach der Anzahl 
der durchfahrenen Zonen bemisst, ergibt sich hieraus eine direkte Ersparnis.  
Es sind nicht alle Relationen günstiger geworden; es muss aber niemand mehr bezahlen. 
In Anlage 2 sind dazu Beispielrelationen aufgezeigt. 
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2. Weiterführung der Tarifzonenreform 

Nachdem die TZR erfolgreich umgesetzt wurde, kam es vermehrt zu Diskussionen über 
eine Weiterführung der Reform. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden in diversen 
Verbundlandkreisen Anträge zu Tarifthemen gestellt. 
 
Aufgrund von weiteren Vorschlägen zur Senkung der Fahrtkosten und der Haushaltsanträ-
ge in den Verbundlandkreisen sowie dem Verband Region Stuttgart (VRS) wird es im Früh-
jahr 2021 ein Tarifsymposium geben. 
 

3. Tarifsymposium 2021 

Im Februar 2015 und im Januar 2017 fanden das erste und das zweite Tarifsymposium des 
VVS statt, an dem Vertreter der Gremien der öffentlichen Gesellschafter sowie Vertreter der 
Verkehrsunternehmen teilgenommen hatten. Bei diesen Symposien wurden zahlreiche Ta-
rifthemen identifiziert, an denen im VVS weitergearbeitet und die teilweise auch umgesetzt 
worden sind. Nicht zuletzt geht auch die Tarifzonenreform auf Anregungen aus den Sympo-
sien zurück. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte des Tarifsymposiums werden voraussichtlich sein: 
 

 Einheitliches Jugendticket 

 Weiterentwicklung des Kurzstreckentickets 

 Differenzierte Preisgestaltung zwischen LHS und Regionalverkehr 

 Tarifanträge aus den Gremien der öffentlichen Gesellschafter 

 digitale Vertriebs- und Tarifangebote 

Der Tarifausschuss des VVS wird sich zur Vorbereitung des Symposiums mit den inhaltli-
chen Schwerpunkten beschäftigen.  
 
Der HH-Antrag der CDU-Kreistagsfraktion wurde an den VVS übermittelt, um das An-
liegen in das nächste Tarifsymposium einzubringen. Der VVS hat zugesagt, das An-
liegen im Tarifausschuss und im Tarifsymposium zu behandeln. 
 
 

 
Roland Bernhard    
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